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Zitat von Dante

Entspricht aber nicht den rechtlichen Vorgaben, wenn du schon mich zitierst, solltest du
es auch lesen. In NRW bekommt die Lehrkraft auch ein Exemplar der dienstlichen
Beurteilung ausgehändigt und zwar nach dem Gespräch, welches, wie im obigen Zitat
zu lesen, davor stattzufinden hat.

Du meinst mein SL hätte mich die Kenntnisnahme und nicht bloß den empfang bestätigen
lassen müssen ?
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